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In Österreich arbeiten derzeit 
ungefähr 150.000 Personen in 
Privathaushalten, davon sind 
etwa 10.000 legal beschäftigt 
(und auch unfallversichert). Seit 
1. Jänner 2006 gibt es nun für 
haushaltsnahe Dienstleistungen 
(Unterstützung bei Haushalts-
führung, Reinigung, Kinderbe-
aufsichtigung, einfache Garten-
arbeiten, etc.) einen Dienstleis-
tungsscheck. 

Dieser Scheck ist in Trafiken, 
Postämtern, etc. zu kaufen. Der 
Kaufpreis beinhaltet gleich die 
Sozialversicherungsabgaben 
(1,4 Prozent Unfallversicherung) 
und minimale Verwaltungskosten 
(6 Cent bei einem 10-Euro-

Scheck). Ein 10-Euro-Scheck kos-
tet also 10,20 Euro.

Mit dem Scheck bezahlt der 
Arbeitgeber dann den Arbeitneh-
mer, der Scheck kann vom Arbeit-
nehmer spätestens im Folgemo-
nat bei der Gebietskrankenkasse 
eingereicht werden, die Versi-
cherungsanstalt für Eisenbahnen 
und Bergbau zahlt das Entgelt per 
Überweisung oder per Post aus.

Sonderzahlungen 
abgegolten

Mit dem Stundenlohn sind alle 
Urlaubsansprüche- und Sonder-
zahlungen abgegolten. Der Lohn 
ist natürlich weiterhin frei verein-

bar, wobei als Untergrenze der 
Mindestlohntarif für Hausgehilfen 
und Hausangestellte gilt. Wichtig 
ist, dass ein Arbeitnehmer mittels 
dieser Dienstleistungsschecks 
nicht mehr verdient als 456,38 
Euro pro Monat, zumal sonst die 
volle Versicherungspflicht für den 
Arbeitnehmer eintritt.

Auch mit Dienstleistungs-
scheck können nur Personen 
mit freiem Arbeitsmarktzugang 
beschäftigt werden, Ausländer 
benötigen also auch für Arbei-
ten, die mit dem Dienstleistungs-
scheck abgegolten werden, eine 
Arbeitsbewilligung, wovon sich 
der Arbeitgeber vor Arbeitsantritt 
zu überzeugen hat.� n

Sozialversicherung l ist inkludiert
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